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Landesbürgerrecht ohne Gemeindebürgerrecht 
Die Einbürgerung alteingesessener Ausländer - von Günther Meier (I) 
Nur zu gerne und allzu schnell ist 
man hierzulande im allgemeinen 
bereit, das Zahlenmaterial, das uns 
im internationalen Vergleich und 
Wettbewerb auf Grund unserer 
Kleinheit immer wieder — wenn 
auch nur prozentual oder nach 
einer sonstwie geschaffenen Norm 
— in vorderster Position finden 
lässt, vorzuweisen — jedenfalls so 
lange, als weder spür- noch fühl
bare Nachteile daraus zu erwach
sen scheinen. Denn auch der Anteil 
der ausländischen Wohnbevölke
rung an der Gesarnteinwohnerzahl 
dürfte nach weltweiten Massstäben 
eine beachtliche Höhe erreicht ha
ben. Doch findet sich niemand, der 
sich damit brüstet, dass bereits ein 
gutes Drittel unserer Wohnbevöl
kerung eine nichtliechtensteinische 
Staatsbürgerschaft besitzt. Und 
noch weniger werden sich Leute 
finden lassen, die ernsthaft darauf 
aus wären, diese Zahl um des Wett
bewerbes willen weiter nach oben 
zu schrauben. Vielmehr gehen die 
verschiedenartigsten Bestrebungen 
auf das eine Ziel hin, den Bestand 
der ausländischen Wohnbevölke
rung zu reduzieren oder wenigs  tens 
auf dem gegenwärtigen "Stand zu 
stabilisieren. 

Die besonderen Verhältnisse, die 
auch in dieser Hinsicht wiederum 
zu herrschen scheinen ui>d die wir 
— auch anderswo — mit nicht ge
ringer Selbstgefälligkeit erwähnen, 
bieten trotzdem einige Lösungs
möglichkeiten an. Die bekannteren 
darunter, die den Versuch unter
nehmen, dem Dilemma steigender 
Ausländeranteile nicht allein mit 
restriktiven Massnahmen zu begeg
nen, sind das an diesfer Stelle be
reits behandelte Postulat «Liechten
steinerin bleiben» sowie das Po
stulat um eine verstärkte und er
leichterte Einbürgerung der altein
gesessenen Ausländer. 

Solch ausländische Einwohner 
mit fremdenpolizeilicher Niederlas
sungsbewilligung, denen zum Teil 
der erklärende Begriff «alteingeses
sen» mit vollem Recht zusteht, da 
sie seit Jahrzehnten in unserem 
Lande Wohnsitznehmer sind, hat 
die Statistik in grosser Zahl vorzu
weisen: Stand 31. Dezember 1970. 

Aufenthaltsdauer in Liuchlen-
stein: 10 bis 14 Jahre 1240 Personen 
— 15 bis 19 Jahre 364 Personen — 
20 bis 29 Jahre  697 Personen — 30 
bis 39 Jahre  386 Personen — 40 und 
mehr Jahre 397 Personen. 

Für alle diese Personen ist die 
geltende Regelung, wonach ein 
Ausländer vor der Verleihung der 
liechtensteinischen Staatsbürger
schaft den ordentlichen Wohnsitz 
von fünf Jahren im Lande vorzu
weisen hät, belanglos. Indes be
deutet diese gesetzlich festgelegte 
Frist noch keineswegs, dass ein 
Ausländer danach eingebürgert 

werden muss. Weder  ein Automa
tismus noch ein Anspruch auf die 
Staatsbürgerschaft ist fixiert, son
dern lediglich die Vorschrift, dass 
niemand vor dieser Frist in den 
Bürgerverband aufgenommen wer
den darf. Die Einbürgerungsstatistik 
zeigt im Gegensatz dazu, dass vor
wiegend Personen mit einer Wohn
sitzdauer von über 20 Jahren einge
bürgert werden. 

Dass nun trotz Erfüllung dieser 
oder gar aller Vorschriften für die 
Aufnahme in das Gemeinde- oder. 
Landesbürgerrecht nicht durchwegs 
Einbürgerungsanträge gestellt wer
den, erstaunt. Wenn in einem gewis
sen Rahmen ein Desinteresse vermu
tet werden kann, so dürfte doch das 
überwiegende Hemmnis in der teil
weise berechtigten Angst vor  dem 
Einbürgerungsmechanismus liegen. 
Die Erteilung des Landesbürger
rechtes setzt den Nachweis für die 
Aufnahme in den Heimatverband 
einer liechtensteinischen Gemeinde 
voraus, welcher in freiem Ermessen 
der Bürgerversammlung der betref
fenden Gemeinde liegt, die ihn 
geben oder verweigern kann. Dass 
dabei nicht frei von Emotionen ent-

schieden werden % kann oder ent
schieden wird, ist , bereits im Vor
fe ld 'der  Abstimmung zu beobach
ten; dass gar lediglich auf der 
Grundlage von Sympathie oder 
Antipathie für den Bewerber ent
schieden wird,' ist: zwar eine seit 
langem hörbare Unterstellung, be
wiesen oder glaubhaft dementiert 
wurde sie allerdings noch nicht. 

Das Postulat, das  der Abgeordne
te Herbert Kindle anlässlich der 
Landtagssitzung vom 23. September 
1971 eingebracht hat, forderte den 
Landtag auf, die Regierung um Aus
arbeitung einer Lösung zur 
verstärkten Einbürgerung der alt
eingesessenen Ausländer zu- ersu
chen, indem die jetzt gültigen Be
stimmungen zur Einbürgerung über 
die Bürgerversammlung ergänzt 
werden sollten durch Gesetzesbe
stimmungen über ein feigentliches 
Staatsbürgerrecht. 

Verbindung Landes- und 
Gemeindebürgerrecht 
In dieser Koppelung scheint die ge
samte Problematik zu liegen. Die 
traditionelle Verbindung des Lan
des- mit dem GenitiwJadebürgerrecht, 

die seit der  Einführung des Gemein
degesetzes von 1864 besteht, 
schränkt den Staat in seiner Einbür
gerungspraxis stark ein. Die Erfül
lung der Bedingungen zur Errei
chung des Landesbürgerrechtes 
sind für eine Einbürgerung nur  in
soweit, relevant, als sie als 
Erschwernisse dastehen, die es  zu 
erfüllen gilt. Den tatsächlichen Er
werb kann nur  die Bürgerversamm
lung regeln. Ueber die bereits be
sagte Belastung hinsichtlich der 
Sympathie- oder Antipathie-Ent
scheidung hinaus fehlen einheitli
che juristische Massstäbe, nach 
denen ein Bürgerrechtsgesuch zu 
entscheiden wäre. Die einzelnen 
Gemeinden entscheiden unterein
ander und auch innerhalb ihrer Be
fugnisse auf recht unterschiedliche 
Art und Weise. Solange allerdings 
die Bürgerversammlung für die Ein
bürgerungen der Ausländer zustän
dig ist, dürfte hierzu keine einheit
liche Linie Einzug halten. 

Bei der Beibehaltung dieser Ver
bindung sieht auch der Regierungs
bericht in seinen Lösungsvorschlä
gen keine generelle Besserung. 
Nach Ansicht der Regierung könnte 

die Festlegung gemeinsamer Richt
linien unter den Gemeinden zu  
einer Verbesserung der Einbürge
rungspraxis beitragen, ein Ausweg 
aber wäre  damit nicht gefunden. ' 

Eine organisatorische Verlage
rung von der  Bürgerversammlung 
auf ein anderes Gemeindeorgan, 
beispielsweise Gemeinderat oder 
Einbürgerungskommission, würde 
— bei entsprechender Besetzung— 
ebenfalls zur Verbesserung der Ein
bürgerungssituation beitrageii, 
d<pch stiesse eine derartige Kompe
tenzverlagerung mit grosser Wahr
scheinlichkeit auf den Widerstand 
der heute zuständigen Bürgerver
sammlung. 

Die mit der Aufgabe betraute 
Landtagskommission, konkrete Lö
sungsmöglichkeiten anhand des 
vorgelegten Berichtes der Regie
rung zu erarbeiten, um der  Regie
rung die Ausarbeitung einer gesetz
lichen Regelung zu ermöglichen, 
stellt dazu fest, dass eine derartige 
organisatorische Verlagerung einen 
zu starken Einbruch in die Ge
meindeautonomie bedeuten würde 
und lehnt deshalb diese Möglich
keit ab.. (wird fortgesetzt) 

JU. M 

Der Stromverbrauch hat erstmals die 
Hundert-Millionen-Grenze überschritten 
Aus dem Geschäftsbericht 1973 der Liechtensteinischen Kraftwerke 
Die Expansion des Stromverbrau
ches in unserem Lande hidlt im Be
richtsjahr nach wie vor an. Dieser 
Mehrkonsum stellt an die Uebertra-
gungsanlagen immer grössere An
forderungen, deren Bewältigung fi
nanziell innert nützlicher Frist 
kaum verkraftet werden kann. Oder 
es sei denn, die Einnahmen werden 
durch massive Tariferhöhungen 
entsprechend vermehrt, was je
doch desr.'Anstrengungen für .die 
Teuerungsbekämpfung zuwiderlau
fen würde. Es sind daher die 
Anlage-Investitionen auf das aller-

notwendigste Mass zu stellen, wo
bei jedoch die Sicherheit der Strom
versorgung und der damit verbun
denen Sicherung der Arbeitsplätze 
in unserem Lande nicht ausser Acht 
gelassen werden dürfen. 

Diesem Umstand Rechnung tra
gend, wurde der Strömpreis auf den 
1. Januar  1974 nur in bescheidenem 
Rahmen angehoben, u m  wenigstens 
die im Berichtsjahr eingetretene 
allgemeine Verteuerung auffangen 
zu können. 

Ebenfalls überprüft werden 
mussten die Anschlussbeiträge für 

Eigenheime, deren Höhe den inzwi
schen gestiegenen Erstellungsko
sten angepasst wurde. 

Energieproduktion, -bezug und 
-abgabe 
Vom Beginn des Jahres an bis Ende 
Juli war  gegenüber guten Produk
tionsjahren bereits ein Produktions
rückstand von  4 Millionen k W h  zu 
verzeichnen. In den Monaten 
August und September verschlech
terten sich die Wasserverhältnisse 
infolge niederschlagsarmer Witte
rung zusehends und dementspre

chend niedrig fielen auch die Pro
duktionsergebnisse in diesen Mona
ten aus. 

Hätten im letzten Vierteljahr 
infolge zeitweiliger Niederschläge 
nicht durchschnittliche Wasserver
hältnisse bestanden, wäre das Jah
resproduktionsergebnis weit unter 
das bisherige Minimum abge
sunken. 

Das schwache Vorjahresergebnis 
könnte mit 45 931 300 k W h  nicht 
einmal erreicht werden und liegt 

Ipörtsetzunjf auf 8/21 
Die Erstellung des Umspannwerkes 
Eschen (unser Bild) und der Bau der 
Leitung zu dieser Anlage machten 
eing Mehrbeanspruchung von 
Fremdkapital notwendig. Allein das 
Umspannwerk kostet rund 2,5 Mil
lionen Franken und nochmals so
viel Investitionen mussten iilr die 
Leitungsanlage getätigt werden. 
Durch den forcierten Strassenbau 
der letzten Jahre (Finanzausgleich) 
sind die LKW gezwungen, enorme 
finanzielle Mittel in die Errichtung 
des Stromversorgungsnetzes zu 
pumpen. So ist es gut zu verstehen, 
dass am Ende des vorliegenden Be
richtsjahres die Darlehen von 7,7 
Millionen auf Uber 9,2 Millionen 
Franken angestiegen sind. 

(Bildr Xaver Jehle) 
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